
Jahrgang 82 Samstag, den 19. Januar 2019 Ausgabe 01

Stargarder            
       Zeitung

Amtliches Bekanntmachungsblatt für das Amt Stargarder Land und die Gemeinden Burg 
Stargard, Cölpin, Groß Nemerow, Holldorf, Lindetal, Pragsdorf sowie des Abwasser-
beseitigungszweckverbandes Tollensesee und des Zweckverbandes für Wasserver- und 
Abwasserentsorgung Strasburg
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„Stargard im Winter“ von Marie Hager (1919)
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Amt Stargarder Land, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard
Telefon: 039603-2530, Fax: 25342, E-Mail: amt@stargarder-land.de

Wie erreiche ich wen? Telefon E-Mail

039603

Bürgermeister Tilo Lorenz 25310 buergermeister@burg-stargard.de

Büro des Bürgermeisters Anne Witzmann 25310 a.witzmann@stargarder-land.de

Bereich Hauptamt

Leiterin Hauptamt Marion Franke 25311 m.franke@stargarder-land.de

Personalbüro Sylvia Voß 25312 s.voss@stargarder-land.de

Standesamt Christian Walter 25313 c.walter@stargarder-land.de

Wohngeld/Schulen Anja Dielenberg 25314 a.dielenberg@stargarder-land.de

Meldestelle Margrit Vollendorf 25315 m.vollendorf@stargarder-land.de

Meldestelle/Kita Veronika Strohrmann 25316 v.strohrmann@stargarder-land.de

Sitzungsdienst Carmen Jungerberg 25317 c.jungerberg@stargarder-land.de

Bereich Finanzen

Leiterin Finanzen Jana Linscheidt 25321 j.linscheidt@stargarder-land.de

Kassenverwaltung Martina Matner 25322 m.matner@stargarder-land.de

Vollstreckung Stefanie Srock 25323 s.srock@stargarder-land.de

Steuern Bianca Rothe 25324 b.rothe@stargarder-land.de

Gewerbe/SB Kämmerei Katja Lau 25326 k.lau@stargarder-land.de

Finanzbuchhaltung/Kasse Ute Retter 25327 u.retter@stargarder-land.de

Rechnungsprüfung Monique Diekow 25328 rpa@stargarder-land.de

Geschäftsbuchhaltung Margitta Jacobs 25329 m.jacobs@stargarder-land.de

Bereich Bau- und Ordnungsamt

Leiter Bau- und Ordnungsamt Tilo Granzow 25331 t.granzow@stargarder-land.de

Stadtsanierung/Satzungsrecht Andy Marquardt 25332 a.marquardt@stargarder-land.de

Bauordnung Doris Dallmann 25333 d.dallmann@stargarder-land.de

Allg. Ordnungsrecht/Natur, Umwelt Lutz Wagenknecht 25334 l.wagenknecht@stargarder-land.de

Liegenschaften Nadine Hübner 25335 n.huebner@stargarder-land.de

Ordnung, Sicherheit/Brandschutz Christoph Ruchay 25336 c.ruchay@stargarder-land.de

Friedhofsverwaltung/Fördermittelbeschaffung Rita Lübstorf 25337 r.luebstorf@stargarder-land.de

Bauliche Unterhaltung/Winterdienst Thomas Schröder 25338 t.schroeder@stargarder-land.de

Fördermittel/Zentrale Vergabestelle Jennifer Sophie Klink 25339 j.klink@stargarder-land.de

Bereich Kultur und Tourismus

Mitarbeiter Kultur und Tourismus Ilona Bauermeister 25351 i.bauermeister@stargarder-land.de

Museum Frank Saß 25353 museum@stargarder-land.de

Gewandschneiderei 25354

Tourist-Information Bärbel Bartsch 25355 ti@burg-stargard.de

Chronik 25356

Bibliothek Silke Schlüter 25358 s.schlueter@stargarder-land.de

Städtische Einrichtungen

Schulsachbearbeiterin Regionale Schule Rita Rosner 20312 schule@regs-burg-stargard.de

Schulsachbearbeiterin Grundschule Anne Spietz 20300 grundschule@burg-stargard.de

Gleichstellungsbeauftragte Inge Düsing 21084 guenter_duesing@gmx.de

Ortsvorsteher Cammin, Godenswege, Riepke Wolfgang Fischbach 0174 2457433 w.fischbach@stargarder-land.de

Ortsvorsteher Teschendorf, Gramelow, Loitz Stefan Both 0173 9228223 s.both@stargarder-land.de

Öffnungszeiten
Dienstag: 8:30 - 12:00 und 13:30 - 18:00 Uhr
Donnerstag: 8:30 - 12:00 und 13:30 - 16:00 Uhr
Freitag: 8:30 - 11:00 Uhr
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Die Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung der jewei-
ligen Gemeinden beträgt:
• für Cölpin neun, davon sind acht Gemeindevertreter/

innen zu wählen,
• für Groß Nemerow elf, davon sind zehn Gemeindever-

treter/innen zu wählen,
• für Holldorf neun, davon sind acht Gemeindevertreter/

innen zu wählen,
• für Lindetal elf, davon sind zehn Gemeindevertreter/

innen zu wählen und
• für Pragsdorf sieben, davon sind sechs Gemeindever-

treter/innen zu wählen.
Die zu wählenden Bürgermeister/innen erhalten ebenfalls 
einen Sitz in der jeweiligen Gemeindevertretung.

2. Zahl und Abgrenzung der Wahlbereiche (§ 61 LKWG M-V)
Die Wahlgebiete sind in jeweils einen Wahlbereich eingeteilt 
worden.

3. Höchstzahl der je Wahlvorschlag zu benennenden Be-
werber/innen (§ 24 LKWO M-V)
Ein Wahlvorschlag gilt für die Wahl im gesamten Wahlgebiet 
nur dann, wenn dieses einen einzigen Wahlbereich bildet.
Die Höchstzahl der je Wahlvorschlag zu benennenden Bewer-
ber/innen beläuft sich im Wahlgebiet der Stadt Burg Stargard 
auf zweiundzwanzig Personen.
Im Wahlgebiet der jeweiligen Gemeinden beläuft sich die 
Höchstzahl der zu benennenden Bewerber/innen in der
• der Gemeinde Cölpin auf dreizehn Personen,
• der Gemeinde Groß Nemerow auf fünfzehn Personen,
• der Gemeinde Holldorf auf dreizehn Personen,
• der Gemeinde Lindetal auf fünfzehn Personen sowie
• der Gemeinde Pragsdorf auf elf Personen.

4. Aufstellung von Wahlvorschlägen (§§ 15, 62 LKWG M-V)
(1) Soweit in § 55 Absatz 1 nichts anderes bestimmt ist, können 
Wahlvorschläge von den folgenden Wahlvorschlagsträgern 
aufgestellt werden:
1. einer Partei im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 

(Partei),
2. Wahlberechtigten, die sich zu einer Gruppe zusammen-

schließen (Wählergruppe) oder
3. einer einzelnen Person, die sich selbst als Bewerberin 

oder Bewerber vorschlägt (Einzelbewerbung).
Jeder Wahlvorschlagsträger darf in jedem Wahlbereich jeweils 
einen Wahlvorschlag einreichen.
(2) Eine Person darf nur auf einem Wahlvorschlag benannt 
sein, soweit § 62 Absatz 1 Satz 3 nichts anderes bestimmt.
(3) Mehrere Wahlvorschlagsträger dürfen ihre Wahlvorschläge 
außer im Fall des § 62 Absatz 2 Satz 2 weder miteinander 
verbinden noch gemeinsame Wahlvorschläge aufstellen.
(4) Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder Wäh-
lergruppe werden von einer Versammlung der Partei oder 
Wählergruppe aufgestellt, die eine nach ihrer Satzung zu-
ständige Versammlung
1. der im Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlberechtigten 

Mitglieder dieser Partei oder Wählergruppe (Mitglieder-
versammlung) oder

2. von in entsprechender Anwendung der Sätze 2 bis 5 von 
Mitgliederversammlungen nach Nummer 1 aus deren 
Mitte gewählten Vertreterinnen und Vertretern (Vertre-
terversammlung)

sein muss. Sie werden in geheimer schriftlicher Abstimmung 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt. Jede 
stimmberechtigte teilnehmende Person der Versammlung ist 
vorschlagsberechtigt. Den Vorgeschlagenen ist Gelegenheit 
zu geben, sich und ihr Programm der Versammlung in ange-
messener Zeit vorzustellen. Über den Verlauf der Versamm-
lung und das Ergebnis der Abstimmung ist eine Niederschrift 
aufzunehmen.

Mitteilung über Vermessungsarbeiten
Das Land Mecklenburg-Vorpommern, vertreten durch das Lan-
desamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, Amt für 
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen (AfGVK), hat 
über das Kataster- und Vermessungsamt für den Landkreis Meck-
lenburgische Seenplatte mit dem Öffentlich bestellten Vermes-
sungsingenieur (ÖbVI) des Landes Mecklenburg-Vorpommern,

Herrn Dipl.-Ing. (FH) André Borutta, Demminer Straße 65, 
17034 Neubrandenburg,

einen Vertrag zur flächendeckenden Erhebung und Aktualisie-
rung des, im Liegenschaftskataster darzustellenden, nicht ein-
messungspflichtigen Gebäudebestandes abgeschlossen. Hierzu 
zählen alle Gebäude, die vor dem 12. August 1992 errichtet bzw. 
durch An- oder Umbau in ihrem Grundriss verändert wurden. 
Weiterhin ist erforderlich Sachdaten, wie die Dachform, die Anzahl 
der Geschosse unterhalb des Dachstuhls und die maximale Ob-
jekthöhe (Firsthöhe) der bereits im Liegenschaftskataster nachge-
wiesenen Gebäude für die Fortführung von 3D-Gebäudemodellen 
zu erfassen.
Die Einmessung und die Erfassung der Sachdaten der Gebäude 
sind für die Eigentümer der betreffenden Gebäude gebührenfrei.
Es wird gebeten, dem ÖbVI und deren Mitarbeitern, die sich ent-
sprechend ausweisen können, das Betreten von Grundstücken 
und baulichen Anlagen in Übereinstimmung mit § 25 GeoVermG 
M-V*) zu ermöglichen.

Die örtlichen Arbeiten werden vom 01. Februar bis 30. August 
2019 in folgenden Gemarkungen durchgeführt:

Gemeinde: Burg Stargard, Stadt
Gemarkungen: Bargensdorf, Quastenberg

Gemeinde: Pragsdorf
Gemarkung: Pragsdorf

Gemeinde: Lindetal
Gemarkung: Plath
LK MSE

Wahlbekanntmachung

Aufforderung zur Einreichung der Wahlvorschläge/
Zahl der Vertreter/innen/Anzahl und Abgrenzung 
der Wahlbereiche/ Höchstzahl der je Wahlvorschlag 
zu benennenden Bewerber/innen für die Wahl der 
Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard sowie der 
Gemeindevertretungen und der Bürgermeister/innen 
der Gemeinden Cölpin, Groß Nemerow, Holldorf, 
Lindetal und Pragsdorf am 26. Mai 2019

Gemäß § 14 des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg-
Vorpommern (Landes-und Kommunalwahlgesetz - LKWG M-V) 
in Verbindung mit § 24 Verordnung zum Wahlrecht und zu den 
Kosten der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern 
(Landes- und Kommunalwahlordnung - LKWO M-V) fordere ich 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf.
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, 
die von der Wahlleiterin des Amtes Stargarder Land, Mühlenstraße 
30, 17094 Burg Stargard, Zimmer 2.3. während der Dienststunden 
ausgegeben.
Auf die Bestimmungen der §§ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 62 des 
LKWG M-V und der §§ 24, 25 und 26 der LKWO M-V weise ich hin.

Insbesondere bitte ich zu beachten:

1. Anzahl der Vertreter/innen
Die Anzahl der Mitglieder der Stadtvertretung Burg Star-
gard beträgt siebzehn.
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(2) Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben dem Wahl-
vorschlag eine Versicherung an Eides statt über ihre Wählbar-
keit im Herkunftsstaat (§ 6 Absatz 2 Satz 2 des Landes- und 
Kommunalwahlgesetzes) mit dem Formblatt der Anlage 6 
beizufügen. Die Wahlleitung ist die zur Abnahme dieser Ver-
sicherung an Eides statt zuständige Behörde im Sinne des § 
156 des Strafgesetzbuches.
(3) Bei Einreichung eines gemeinsamen Wahlvorschlages 
nach § 62 Absatz 2 Satz 2 des Landes- und Kommunalwahl-
gesetzes gilt § 16 Absatz 7 des Landes- und Kommunalwahl-
gesetzes und § 23 Absatz 8 für jede an dem Wahlvorschlag 
beteiligte Partei oder Wählergruppe.
(4) Bei der Wahl von Kreistagen und Gemeindevertretungen 
liegt die Höchstzahl der auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
oder Wählergruppe zu benennenden Bewerberinnen und Be-
werber in Wahlgebieten mit nur einem Wahlbereich um fünf 
höher als die Zahl der zu Wählenden. In den übrigen Wahl-
gebieten wird sie in der Weise ermittelt, dass die Zahl der zu 
Wählenden durch die Zahl der Wahlbereiche geteilt und die 
sich daraus ergebende Zahl um drei erhöht wird; Bruchteile 
einer Zahl werden aufgerundet.
(5) Der Satzung einer Partei oder Wählergruppe muss zu 
entnehmen sein, welches Organ als Leitung ihrer für das 
Wahlgebiet örtlich bestehenden Gliederung zuständig und 
somit zur Unterzeichnung befugt ist. Für Wahlgebiete ohne 
örtliche Gliederung im Sinne des Satzes 1 muss die Zustän-
digkeit aufgrund der Satzung festzustellen sein; im Zweifelsfall 
gilt das satzungsgemäße Organ der nächsten übergeordne-
ten Gliederungsstufe als zeichnungsbefugt. Die Satzung für 
Wählergruppen muss Regelungen über Name, Sitz, Zweck, 
Organe, Erwerb und Erlöschen der Mitgliedschaft, Einberu-
fung und Beschlussfähigkeit von Mitglieder- oder Vertreter-
versammlungen sowie über das Verfahren für die Wahl des 
Vorstandes und der Bewerberinnen und Bewerber enthalten.
(6) § 23 Absatz 6 bis 8 und 10 gilt entsprechend. § 23 Absatz 
11 gilt entsprechend, wobei der Ersatzvorschlag Angaben zu 
dem Organ der Partei oder Wählergruppe enthalten muss.

8. Änderung und Rücknahme von Wahlvorschlägen 
(§ 19 LKWG M-V)
(1) Eingereichte Wahlvorschläge können bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist geändert werden. Wenn eine Person, die 
durch eine Partei oder Wählergruppe benannt wurde, nach 
Ablauf der Einreichungsfrist stirbt oder die Wählbarkeit verliert, 
kann sie auch bis zur Entscheidung über die Zulassung des 
Wahlvorschlags durch eine andere Person ersetzt werden, 
wobei § 55 Absatz 5 Satz 2 keine Anwendung findet. Nach 
der Entscheidung über die Zulassung eines Wahlvorschlags 
ist jede Änderung ausgeschlossen.
(2) Ein Wahlvorschlag kann zurückgenommen werden, solan-
ge noch nicht über seine Zulassung entschieden ist.
(3) Jede Änderung oder Rücknahme bedarf übereinstimmen-
der Erklärungen der Vertrauenspersonen. Wenn im Fall des § 
16 Absatz 2 Satz 2 keine zweite Vertrauensperson bezeichnet 
wurde, bedarf es nur der Erklärung der Einzelbewerberin oder 
des Einzelbewerbers. Diese Erklärungen sind der Wahlleitung 
gegenüber schriftlich abzugeben und können nicht widerrufen 
werden. Ein Wahlvorschlag nach § 55 Absatz 5 kann auch 
von der Mehrheit der Unterzeichnenden durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung zurückgenommen werden.
(4) Wenn eine Person, die nach § 15 Absatz 4 ordnungsgemäß 
gewählt wurde, nach dem 83. Tag vor der Wahl und vor der 
Zulassung der Wahlvorschläge (§ 20) stirbt oder die Wählbar-
keit verliert oder von der Wahlleitung innerhalb dieser Frist Be-
denken gegen die Wählbarkeit erhoben werden, so kann eine 
andere Person auch von einem satzungsgemäß oder von der 
Mitglieder- oder Vertreterversammlung (§ 15 Absatz 4) dazu 
ermächtigten Organ der Partei oder Wählergruppe gewählt 
werden, das mindestens sieben Mitglieder haben muss. § 15 
Absatz 4 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend; § 55 Absatz 5 Satz 2 
findet keine Anwendung.

5. Einreichungsfrist (§ 62 Abs. 4 LKWG M-V)
Wahlvorschläge sind spätestens bis zum 12. März 2019, 
18.00 Uhr schriftlich bei dem für das Wahlgebiet zuständigen 
Wahlleiter des Amtes Stargarder Land, 17094 Burg Stargard, 
Mühlenstraße 30, Zimmer 2.8 einzureichen.
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge so frühzeitig 
vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Mängel, die 
die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig 
behoben werden können.

6. Inhalt der Wahlvorschläge (§ 16 LKWG M-V)
(1) Jeder Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss 
deren Namen und, soweit vorhanden, deren Kurzbezeichnung 
oder Kennwort tragen.
(2) In jedem Wahlvorschlag sind zwei Vertrauenspersonen 
(§ 17) zu bezeichnen. Eine Einzelbewerberin oder ein Einzel-
bewerber nimmt die Funktion der Vertrauensperson selbst 
wahr; die Benennung einer zweiten Vertrauensperson ist nicht 
erforderlich.
(3) Als Bewerberin oder Bewerber einer Partei oder Wähler-
gruppe kann nur benannt werden, wer die unwiderrufliche Zu-
stimmung zur Benennung schriftlich erteilt hat.
(4) Alle Personen, die sich auf dem Wahlvorschlag einer Partei 
bewerben, müssen Mitglieder dieser Partei oder parteilos sein. 
Sie haben gegenüber der Wahlleitung an Eides statt zu versi-
chern, dass sie keiner oder keiner anderen Partei angehören.
(5) Dem Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist 
eine von der Versammlungsleitung, der Schriftführung und 
einer weiteren teilnehmenden Person unterzeichnete Ausfer-
tigung der Niederschrift der Versammlung nach § 15 Absatz 
4 beizufügen. Die Unterzeichnenden haben dabei gegenüber 
der Wahlleitung an Eides statt zu versichern, dass die Anfor-
derungen des § 15 Absatz 4 beachtet worden sind und dass 
sie nach Absatz 7 unterzeichnungsbefugt sind.
(6) Die Wahlleitung ist die zur Abnahme der in Absatz 4 und 
5 vorgesehenen Versicherungen an Eides statt zuständige 
Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
(7) Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss 
von den für das Wahlgebiet nach ihrer Satzung zuständigen 
Vertretungsberechtigten, der Wahlvorschlag einer einzelnen 
Person muss von ihr selbst persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein, soweit nicht § 55 Absatz 5 weitergehende 
Anforderungen vorsieht.
(8) Wer durch die Wahl eine Unvereinbarkeit von Amt und 
Mandat (§ 25 der Kommunalverfassung) begründen würde, 
ist verpflichtet, dem Wahlvorschlag eine rechtlich nicht bin-
dende Erklärung darüber beizufügen, welche Erklärung nach 
§ 25 Absatz 4 Satz 1 der Kommunalverfassung im Fall des 
Wahlerfolges beabsichtigt ist.
(9) Auf Anforderung hat eine Partei oder Wählergruppe der 
zuständigen Wahlleitung ihre Satzung und einen Nachweis 
über die demokratische Wahl des Vorstandes zur Verfügung 
zu stellen.

7. Wahlvorschläge bei Kommunalwahlen 
(Gemeindevertretung und Bürgermeister)
(§ 24 LKWO M-V)
(1) Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistages oder der Ge-
meindevertretung sind mit den Formblättern der Anlage 4, für 
Bürgermeister- oder Landratswahlen mit den Formblättern 
der Anlage 5 einzureichen. Bürgermeister- oder Landrats-
kandidaten haben ein Führungszeugnis zur Vorlage bei der 
Wahlbehörde zu beantragen, Erklärungen zu laufenden straf-
rechtlichen Ermittlungsverfahren und Disziplinarverfahren, zu 
Disziplinarmaßnahmen, zu Tätigkeiten für die Staatssicherheit 
der Deutschen Demokratischen Republik abzugeben und sich 
zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu bekennen. 
Handelt es sich um eine hauptamtliche Bürgermeister- oder 
Landratswahl, sind auch ein amtsärztliches Gesundheitszeug-
nis und eine Erklärung zu den wirtschaftlichen Verhältnissen 
vorzulegen. Die notwendigen Bescheinigungen der Wählbarkeit 
dürfen am Tag der Einreichung nicht älter als drei Monate sein. 
Entsprechendes gilt, soweit ein amtsärztliches Gesundheits-
zeugnis vorzulegen oder ein Führungszeugnis zu beantragen 
ist. Die Wahlvorschläge sind nach der Wahlbekanntmachung 
(§ 14 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes) einzureichen.
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Dieser soll in seiner Zusammensetzung den Mehrheitsverhält-
nissen der Parteien und Wählergruppen in den Vertretungen des 
Amtsbereiches entsprechen.
Den Wahlausschuss soll aus dem Wahlleiter als Vorsitzender und 
weiteren 4 – 8 Mitgliedern bestehen.
Die Anzahl der weiteren Mitglieder des Wahlausschusses wurde 
durch den Amtsausschuss des Amtes Stargarder Land in seiner 
Sitzung am 29.11.2018 auf 5 Personen festgelegt.
Die Mitglieder und ihre Stellvertretung werden von der Gemein-
dewahlleitung berufen und öffentlich bekannt gemacht.

Jünger
Amtsvorsteher

Burg Stargard

Jahresabschluss der Stadt Burg Stargard  
für das Haushaltsjahr 2017
Die Stadtvertretung hat auf ihrer Sitzung am 12.12.2018 den Jah-
resabschluss 2017 angenommen und dem Bürgermeister vorbe-
haltlos Entlastung erteilt.
Entsprechend § 60 Abs. 6 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) erfolgt hiermit die öffentliche 
Bekanntmachung.
Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht sowie der ab-
schließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschus-
ses und des Rechnungsprüfungsamtes liegen zur Einsichtnahme 
vom 21.01.2019 bis 29.01.2019 im Rathaus der Stadt Burg Star-
gard, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard, 1. Obergeschoss, 
Zimmer 2.7 zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Burg Stargard, 13.12.2018

gez. Lorenz
Bürgermeister

2. Satzung zur Änderung der 
Gebührensatzung für die Straßenreinigung  
der Stadt Burg Stargard  
(Straßenreinigungsgebührensatzung)
Auf Grundlage der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 
(GVOBI. M-V 2011, S. 777), sowie der §§ 1, 2 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) 
vom 12. April 2005 in der zuletzt geltenden Fassung und der 
Hauptsatzung der Stadt Burg Stargard vom 14. Juli 2016 wird nach 
Beschlussfassung der Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard in 
ihrer Sitzung am 12.12.2018 folgende Satzung erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung
Der § 4 (Gebührensatz) der Gebührensatzung für die Straßenrei-
nigung der Stadt Burg Stargard vom 08.12.2015, in Kraft getre-
ten am 20.12.2015 (bekannt gemacht im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt „Stargarder Zeitung“ am 19.12.2015), wird wie folgt 
neu gefasst:
Die Gebühren betragen je Meter Frontlänge jährlich
a. in der Reinigungsklasse 1 2,41 Euro/Meter
b. in der Reinigungsklasse 2 1,99 Euro/Meter
c. in der Reinigungsklasse 3 1,58 Euro/Meter
d. in der Reinigungsklasse 4 1,16 Euro/Meter

Artikel 2
Inkrafttreten
Diese 2. Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung 
der Stargard tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Burg Stargard, den 12.12.2018

gez. Lorenz (Dienstsiegel)
Bürgermeister

9. Vertrauenspersonen (§§ 16, 17 LKWG M-V)
(1) In jedem Wahlvorschlag sind zwei Vertrauenspersonen zu 
bezeichnen. Ein/e Einzelbewerber/in nimmt die Funktion der 
Vertrauensperson selbst wahr; die Benennung einer zweiten 
Vertrauensperson ist nicht erforderlich.
(2) Soweit § 19 Abs. 3 nichts anderes bestimmt, sind nur 
Vertrauenspersonen jede für sich berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegen-
zunehmen.
(3) Fehlt im Wahlvorschlag einer Partei oder einer Wähler-
gruppe die Bezeichnung von Vertrauenspersonen, so gelten 
die beiden Personen, die den Wahlvorschlag als erste unter-
zeichnet haben, als Vertrauenspersonen.
(4) Vertrauenspersonen können durch schriftliche Erklärung 
aller Unterzeichnenden des Wahlvorschlages nach § 16 Abs. 
7 oder der Mehrheit der Unterzeichnenden des Wahlvorschla-
ges nach § 55 Abs. 5 an den Wahlleiter abberufen oder ersetzt 
werden.

10. Unionsbürger/innen (§ 6 LKWG M-V i. V. m. § 24 Abs. 2 
LKWO M-V)
Es wird darauf hingewiesen, dass Unionsbürger/innen
1. nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen wahl-

berechtigt sind und in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen werden, sowie, dass wahlberechtigte Unionsbürger/
innen, die nach § 23 des Landesmeldegesetzes von der 
Meldepflicht befreit sind, in das Wählerverzeichnis auf 
Antrag eingetragen werden, wenn sie bis spätestens zum 
21. Tag vor der Wahl (05. Mai 2019) nachweisen, dass sie 
am Wahltag seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ihre Hauptwohnung haben 
und

2. nach den für Deutsche geltenden Voraussetzungen 
wählbar sind und sie darüber hinaus nicht in dem Staat, 
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen, aufgrund einer 
zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung von der 
Wählbarkeit ausgeschlossen sein dürfen.

Burg Stargard, 07.01.2019

gez. C. Walter
Wahlleiter

Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai 2019 
- Wahlleitung
Gemäß Gesetz über die Wahlen im Land Mecklenburg-Vorpom-
mern (Landes- und Kommunalwahlgesetz – LKWG M-V) § 9 Abs. 
3 werden die kommunalen Wahlleitungen und ihre Stellvertretun-
gen von den Vertretungen gewählt. Die Gemeinden des Amtes 
Stargarder Land haben die Aufgaben der Gemeindewahlleitung 
und die Bildung des Gemeindewahlausschusses insgesamt auf 
das Amt übertragen. Damit ist der Amtsausschuss des Amtes 
verpflichtet, die Wahlleitung und ihre Stellvertretung zu wählen.
Der Amtsausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 Herrn 
Christian Walter zum Gemeindewahlleiter und Frau Sylvia 
Voß zur stellvertretenden Gemeindewahlleiterin des Amtes 
Stargarder Land gewählt.

Die Anschrift des Gemeindewahlleiters sowie seiner Stellvertre-
terin lautet:

Amt Stargarder Land
Mühlenstraße 30
17094 Burg Stargard

Jünger
Amtsvorsteher

Europa- und Kommunalwahl am 26. Mai 2019 
- Wahlausschuss
Gemäß Landes- und Kommunalwahlgesetz – LKWG M-V vom 
16.12.2010 § 10 Abs. 1 ist für die Kommunalwahl 2019 ein Wahl-
ausschuss zu bilden.
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(2) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflich-
tung des Verursachers, außergewöhnliche Verunreinigungen 
unverzüglich zu beseitigen, befreit den nach § 4 dieser Satzung 
Verpflichteten nicht von seiner Reinigungspflicht.

§ 4
Übertragung der Reinigungspflicht
(1) Grundsätze
Die Reinigungspflicht umfasst die allgemeine Säuberung und den 
Winterdienst. In der Anlage zu dieser Satzung sind alle Straßen mit 
ihrer Zuordnung zu einer Reinigungsklasse aufgeführt, in denen 
die Stadt reinigungspflichtig ist.
(2) Allgemeine Säuberung
Die allgemeine Säuberung folgender Straßenteile wird auf die 
Eigentümer der anliegenden Grundstücke übertragen:

1. In den Reinigungsklasse 1 und 3
a) Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radweg 

ausgewiesenen Gehwege, der Verbindungs- und Trep-
penwege und des markierten Teils des Gehweges, der 
durch Kraftfahrzeuge mitbenutzt werden darf.

b) Radwege, Trenn-, Baum- und Parkstreifen sowie sons-
tige zwischen dem anliegenden Grundstück und der 
Fahrbahn gelegene Teil des Straßenkörpers.

2. In der Reinigungsklasse 2, 4 und 5 (zusätzlich zu den in Nr. 
1 genannten)
a) Fahrbahnrinnen und Bordsteinkanten,
b) die Hälfte der Fahrbahn.

3. Art und Umfang der Reinigung richten sich im Übrigen nach 
dem Grad der Verschmutzung und den Erfordernissen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Kehricht und sonstiger 
Unrat dürfen nicht auf Straßen und Straßenteilen abgelagert 
werden. Autowracks, nicht mehr fahrbereite Krafträder, Mo-
peds, Fahrräder oder sonstige unbrauchbare Maschinen- 
oder Geräteteile dürfen nicht auf Straßen oder Straßenteilen 
abgestellt werden.

(3) Winterdienst

1. In den Reinigungsklassen 1 und 2 sowie an Haltestellen des 
ÖPNV wird die Verpflichtung zur Schnee- und Glättebeseiti-
gung nicht übertragen.

2. In den Reinigungsklassen 3 und 4 wird die Schnee- und 
Glättebeseitigung folgender Straßenteile auf die Eigentümer 
der anliegenden Grundstücke übertragen:
- Gehwege, einschließlich der gleichzeitig als Radweg 

gekennzeichneten Gehwege sowie die Verbindungs- 
und Treppenwege. Als Gehweg gilt auch ein begehbarer 
Seitenstreifen oder ein für die Bedürfnisse des Fußgän-
gerverkehrs erforderlicher Streifen der Fahrbahn, wenn 
auf keiner Straßenseite ein Gehweg besonders abge-
grenzt ist.

- In Bereichen von Querungshilfen, Fußgängerüberwe-
gen und Fußgängerfurten an Lichtsignalanlagen sind 
fußläufige Querungsmöglichkeiten vom Gehweg bis 
zur Fahrbahn in einer mind. Breite von 1,00 Metern zu 
schaffen, auch wenn sich zwischen Gehweg und Fahr-
bahn ein Radweg befindet.

3. In der Reinigungsklasse 5 (zusätzlich zu den unter Punkt 2. 
genannten) wird die Verpflichtung zur Schnee- und Glätte-
beseitigung auf Straßenflächen auf die anliegenden Grund-
stückseigentümer übertragen.

4. Die Schnee- und Glättebeseitigung ist wie folgt vorzuneh-
men:
a) Gehwege, einschließlich der gleichzeitig als Radweg 

ausgewiesenen Gehwege, sind in einer für den Fuß-
gängerverkehr erforderlichen Breite von Schnee frei-
zuhalten und bei Glätte mit abstumpfenden Mitteln zu 
streuen. Das gilt auch für Straßenkreuzungen und Stra-
ßeneinmündungen, für die Teile von Fußgängerüberwe-
gen, Querungshilfen und Fußgängerfurten an Lichtsig-
nalanlagen auf denen Schnee und Glätte vom Gehweg 
aus beseitigt werden können.

Hinweis: 
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Form-
vorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 Absatz 5 
der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt 
nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Be-
kanntmachungsvorschriften.

Satzung der Stadt Burg Stargard 
über die Straßenreinigung 
(Straßenreinigungssatzung)
Auf Grund der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung (KV M-V) und 
des § 50 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (StrWG M-V) in der derzeit gültigen Fassung 
wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung Burg Star-
gard am 12.12.2018 folgende Satzung erlassen:

§ 1
Reinigungspflichtige Straßen
(1) Die in geschlossener Ortslage gelegenen öffentlichen Straßen 
(Straßen, Wege und Plätze) sind zu reinigen. Einzelne außerhalb 
der geschlossenen Ortslage gelegene Straßen oder Straßenteile 
sind in die Reinigungspflicht einzubeziehen, soweit die anlie-
genden Grundstücke in geschlossener oder offener Bauweise 
zusammenhängend bebaut sind. Öffentliche Straßen sind solche, 
die dem öffentlichen Verkehr nach dem Straßen- und Wegegesetz 
oder dem Bundesfernstraßengesetz gewidmet sind.
(2) Reinigungspflichtig ist die Stadt Burg Stargard. Sie betreibt 
die Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung mit Anschluss- 
und Benutzungszwang, soweit die Reinigungspflicht nicht nach 
Maßgabe des § 4 übertragen wird.

§ 2
Straßenreinigungsgebühren
Teil der Satzung ist das als Anlage beigefügte Verzeichnis der 
Straßen mit der Zuordnung zu den Reinigungsklassen. Für die 
Reinigung der Straßen, die in der Anlage genannt sind, und deren 
Reinigung durch die Stadt Burg Stargard erfolgt, werden Gebüh-
ren nach der zu dieser Satzung erlassenen Gebührensatzung 
erhoben. Die Reinigung umfasst die allgemeine Säuberung und 
die Durchführung des Winterdienstes.
Bei öffentlichen Grundstückszufahrten, die keine eigenständige 
Anlage darstellen, obliegt die Reinigungspflicht grundsätzlich den 
jeweiligen Anliegern.

§ 3
Umfang der Reinigungspflicht
(1) Die Reinigung umfasst:
1. die allgemeine Säuberung auf den nachfolgend genannten 

Straßenteilen, einschließlich der Beseitigung von Abfällen, 
Laub und Unrat (z. B. tierische Exkremente) sowie der Ent-
fernung von Wildkraut und Pflanzenbewuchs:
a) Gehwege, Treppenwege und Verbindungswege
b) begehbare Seitenstreifen
c) Radwege
d) Fahrbahnrinnen und Bordsteinkanten
e) Fahrbahnen
f) Trenn-, Rand-, Baum- und Parkstreifen, Seiten- und Si-

cherheitsstreifen, auch soweit sie als unselbständige 
Grünanlagen angelegt sind

g) Parkflächen (Parkstreifen, Parkspuren) innerhalb der 
Straßenlage

h) Haltestellen des ÖPNV
i) Querungshilfen

2. den Winterdienst (Schneeräumung) auf Fahrbahnen und 
Gehwegen sowie bei Glätte das Bestreuen der Gehwege, 
Fußgängerüberwege/Querungshilfen und Zugänge zu An-
schlüssen für Feuerlöscheinrichtungen und Hydranten (Streu- 
und Schneeräumungspflicht). Weiterhin die Schnee- und Glät-
tebeseitigung an Haltestellen des ÖPNV. Auf selbständigen 
Radwegen erfolgt kein Winterdienst.
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Straße wirtschaftlich oder verkehrsmäßig genutzt werden kann 
oder wenn von dem Grundstück eine konkrete, nicht unerhebliche 
Verschmutzung der Straße ausgeht.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten
Wer vorsätzlich oder fahrlässig seiner Reinigungspflicht bzw. sei-
ner Pflicht zur Schnee- und Glättebeseitigung nach dieser Satzung 
nicht nachkommt, insbesondere wer die in § 4 dieser Satzung 
genannten Straßenflächen nicht in erforderlichem Umfang oder 
in der erforderlichen Art und Weise oder zur erforderlichen Zeit 
reinigt, vom Schnee räumt und mit geeigneten Mitteln streut und 
wer seine Reinigungspflicht nach § 4 i. V. m. § 50 StrWG- MV 
verletzt, handelt ordnungswidrig.
Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 61 StrWG M-V mit einer 
Geldbuße geahndet werden.

§ 8
Ersatzvornahme
Kommt ein Reinigungspflichtiger seiner Reinigungspflicht nicht 
in dem in den §§ 3 und 4 dieser Satzung beschriebenem Umfang 
nach, kann die Stadt Burg Stargard die Reinigung nach vorheriger 
schriftlicher Aufforderung auf dessen Kosten durchführen bzw. 
durchführen lassen.

§ 9
Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.01.2019 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Straßenreinigungssatzung der Stadt Burg 
Stargard vom 08.12.2015 außer Kraft.

Burg Stargard, den 12.12.2018

gez. Lorenz (Dienstsiegel)
Bürgermeister

Verfahrensvermerk:
Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- oder 
Formvorschriften verstoßen wurde, können diese Verstöße ent-
sprechend § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern nur innerhalb eines Jahres geltend 
gemacht werden. Die Frist gilt nicht für die Verletzung von Anzei-
ge-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Anlage zur Straßenreinigungssatzung - Verzeichnis Reini-
gungsklassen
Straße Haus-Nr. Reinigungs-

klasse
Burg Stargard
Ahornweg 4
Am Berge 4
Am Brink 4
Am Markt 1
Am Sannbruch 4
Am Teufelsbruch 4
Am Winkel 4
An den Schanzen 4
An der Wöhrde 4
Bachstraße 1
Bahnhofstraße 7 - 15 1
Bahnhofstraße 1 - 6 1
Bauhof (Hauptweg) 4
Birkenweg 4
Blumenstraße 4
Burgblick 4
Burgstraße 4
Carl-Stolte-Straße 1
Dewitzer Chaussee 1
Feldstraße 4
Fichtenweg 4
Galgenberg 2
Gartenstraße 5 - 29 1

b) Schnee ist in der Zeit von 07:00 bis 20:00 Uhr unverzüg-
lich nach beendetem Schneefall zu entfernen. Auf mit 
Sand, Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen sind 
die Schneemengen, die den Fußgängerverkehr behin-
dern, unter Schonung der Gehwegflächen zu entfernen.

c) Glätte ist gem. § 50 Absatz 3 Straßen- und Wegegesetz 
M-V in der Zeit von 07:00 bis 20:00 Uhr soweit zu be-
seitigen, wie es zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung erforderlich ist. Es sollen nur 
abstumpfende Stoffe verwendet werden. Auftauende 
Mittel dürfen nicht eingesetzt werden.

d) Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angren-
zenden Drittel des Gehweges oder des Seitenstreifens, 
wo dieses möglich ist, auf dem Fahrbahnrand zu lagern. 
Auf Gehwegen oder Fahrbahnen kann die Ablagerung 
auf dem an das Grundstück des Reinigungspflichtigen 
angrenzenden Teil des Gehweges erfolgen. Der Fahr- 
und Fußgängerverkehr darf nicht gefährdet werden. 
Rinnsteine, Einläufe in Entwässerungsanlagen und dem 
Feuerlöschwesen dienende Wasseranschlüsse sind 
freizuhalten. Von anliegenden Grundstücken dürfen 
Schnee und Eis nicht auf die Straße geschafft werden.

(4) Anstelle des Eigentümers trifft die Reinigungspflicht

a) Erbbauberechtigte,
b) den Nießbraucher, sofern er das gesamte Grundstück selbst 

nutzt,
c) den dinglich Wohnberechtigten, sofern ihm das ganze 

Wohngebäude zur Nutzung überlassen ist.

(5) Der Reinigungspflichtige kann die Durchführung der Reini-
gung (allgemeine Säuberung und Winterdienst) an einen Dritten 
(geeignete Person oder Unternehmen) übertragen.
(6) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Stadt mit deren Zustimmung 
die Reinigungspflicht an seiner Stelle übernehmen. Die Zustim-
mung ist jederzeit widerruflich und nur solange wirksam, wie eine 
ausreichende Haftpflichtversicherung für den Dritten besteht und 
nachgewiesen ist.
(7) Eine zusätzliche Reinigung durch die Stadt befreit die Reini-
gungspflichtigen nicht von ihren Pflichten.

§ 5
Außergewöhnliche Verunreinigung von Straßen
(1) Wer eine öffentliche Straße über das übliche Maß hinaus 
verunreinigt, hat gemäß § 49 des Straßen- und Wegegesetzes 
(StrWG M-V) die Verunreinigung ohne Aufforderung und ohne 
schuldhaftes Verzögern zu beseitigen. Anderenfalls kann die Stadt 
die Verunreinigung auf Kosten des Verursachers beseitigen. Un-
berührt bleibt die Verpflichtung des Reinigungspflichtigen, die 
Verunreinigung zu beseitigen, soweit ihm dies zumutbar ist.
(2) Absatz 1 gilt auch für Verunreinigung durch Hundekot.

§ 6
Grundstücksbegriff
(1) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist ohne Rücksicht auf die 
Grundbuchbezeichnung jeder zusammenhängende Grundbesitz, 
der eine wirtschaftliche Einheit nach den steuerrechtlichen Be-
stimmungen (Grundsteuergesetz, Bewertungsgesetz) bildet oder 
bilden würde, wenn das Grundstück nicht von der Grundsteuer 
befreit wäre.
(2) Liegt Wohneigentum oder Teileigentum vor, so ist der katas-
terliche Grundstücksbegriff maßgebend.
(3) Als anliegende Grundstücke im Sinne dieser Satzung gelten 
auch die Grundstücke, die vom Gehweg oder von der Fahrbahn 
durch Gräben, Böschungen, Mauern, Trenn-, Rand- und Sicher-
heitsstreifen oder in ähnlicher Weise getrennt sind, unabhängig 
davon, ob sie mit der Vorder- bzw. Hinter- oder der Seitenfront an 
der Straße liegen. Als anliegendes Grundstück gilt auch ein Grund-
stück, das von der Straße durch eine im Eigentum der Gemeinde 
oder des Trägers der Straßenbaulast stehende, nicht genutzte 
unbebaute Fläche getrennt ist, wenn es unmittelbar durch die
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Straße Haus-Nr. Reinigungs-
klasse

Lindenhof
Lindenhof (Kreisstraße) 3
Lindenhof Rest 5

Loitz
Lindenstraße 4
Lindenstraße (Verbindungsweg) 5
Sperlingslust 4
Zur Seewiese 4

Quastenberg
Quastenberg 1 - 4 1
Quastenberg 12 - 24 3
Quastenberg 24 a - 28 d 3
Quastenberger Siedlung 3
Quastenberg 4 - 11 f 4
Quastenberg 29 - 55 4
Quastenberg 51 - 52 c 5

Riepke
Kastanienweg 5
Oberer Weg 5
Riepker Straße 8, 10, 11 5
Riepker Straße (bis Bushaltest.) 4

Sabel
Sabel 4

Teschendorf
Am Feldrain 4
Dorfstraße 4
Gramelower Straße 3
Loitzer Straße 3
Neudorf 4
Ringstraße 4
Schmiedeweg 4
Siedlung 4

Kurzerläuterung zu Reinigungspflichten (siehe § 4)

Reinigungsklasse
Pflicht lt. Satzung 1 2 3 4
Winterdienst Straßen Stadt Stadt Stadt Stadt
Winterdienst 
Gehwege

Stadt Stadt Anlieger Anlieger

Reinigung Straßen Stadt Anlieger Stadt Anlieger
Reinigung Gehweg Anlieger Anlieger Anlieger Anlieger

4. Änderung des B-Planes Nr. 1  
„Fichtenweg“ der Stadt Burg Stargard

Hier: Aufstellungsbeschluss
Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard hat auf der Grundlage 
des § 2 Abs. 1 und § 13 a Abs. 1 Baugesetzbuch in der öffentlichen 
Sitzung am 23.05.2018 für den im anliegenden Übersichtsplan 
(Planzeichnung) gekennzeichneten Geltungsbereich die Aufstel-
lung der 4. Änderung des B-Planes Nr. 1 „Fichtenweg“ der Stadt 
Burg Stargard beschlossen.
Planziele der 4. Änderung des B-Planes Nr. 1 „Fichtenweg“ der 
Stadt Burg Stargard sind, dass Nebengebäude außerhalb der 
derzeitigen Baugrenzen zugelassen werden.
Der Beschluss vom 12.12.2018 wird hiermit gemäß § 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017, BGBl. I S. 3634 bekannt gemacht.

Burg Stargard, den 12.12.2018

gez. Lorenz (Dienstsiegel)
Bürgermeister

Gartenstraße 1 - 4 b 5
Gottlieb-Genzmer-Str. 4
Grabenstraße 4
Hermann-Löns-Weg 4
Johanna-Beckmann-Str. 4
Jungfernbrunnen 4
Klüschenbergstraße 2
Kurze Straße 2
Lange Straße 2
Lindenweg 4
Marie-Hager-Str. 4
Marktstraße 1
Marner Straße (Privatstraßen) 5
Marner Straße (Hauptstraße) 4
Mühlenstraße 1
Neue Straße 4
Papiermühlenweg 4
Quastenberger Damm 1 - 6 1
Quastenberger Damm 17 - 25 1
Quastenberger Damm 8 - 16 5
Quastenberger Damm 26 - 47 5

Straße Haus-Nr. Reinigungs-
klasse

Burg Stargard
Rosenstraße 1
Sabeler Weg 1 - 15 1
Sabeler Weg 16 - 21 1
Sabeler Weg 22 - 28 1
Sabeler Weg 25, 26, 27 5
Strelitzer Straße 1 - 5 1
Strelitzer Straße 35 - 49 5
Strelitzer Straße 7 - 33 4
Stubbenteich 5
Teschendorfer Ch. 2 - 32 1
Teschendorfer Ch. 15 - 38 3
Tuchmacherstraße 4
Walkmüllerweg 2
Weinbergsweg 1 - 19 c 1
Weinbergsweg (Messweg) 4

Bargensdorf
Am Fuhrweg 5
Fünfeichener Weg 1
Rowaer Weg 5
Stargarder Straße 1
Zum Born 5

Cammin
Am Bahnhof 5
Birkenallee 4
Eichenweg 5
Hauptstraße 4
Hohlweg 4
Lindenallee 4
Neue Feldstraße 4
Seeweg 4

Godenswege
Godensweger Straße 4

Gramelow
Alte Dorfstraße 4
Camminer Weg 4
Kastanienallee 3
Zum Sandberg 4

Kreuzbruchhof
Kreuzbruchhof 4
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Cölpin

Haushaltssatzung der Gemeinde Cölpin  
für das Haushaltsjahr 2019
Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern wird nach Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 22.11.2018 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehör-
de der Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte 
vom 05.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird
1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen 
Erträge auf 894.900 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen auf 964.200 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge 
und Aufwendungen auf -69.300 EUR

b) der Gesamtbetrag der außerordentli-
chen Erträge auf 0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentli-
chen Aufwendungen auf 0 EUR
der Saldo der außerordentlichen 
Erträge und Aufwendungen auf 0 EUR

c) das Jahresergebnis vor der Verände-
rung der Rücklagen auf -69.300 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf 0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf 20.100 EUR
das Jahresergebnis nach Verände-
rung der Rücklagen auf -49.200 EUR

2. im Finanzhaushalt
a) die ordentlichen Einzahlungen auf 810.500 EUR

die ordentlichen Auszahlungen auf 823.400 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und 
Auszahlungen auf -12.900 EUR

b) die außerordentlichen Einzahlungen 
auf 0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen 
auf 0 EUR

Verfahrensvermerk:
Diese Bekanntmachung erscheint am 19.01.2019 im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“ und im Internet auf 
der Seite der Stadt Burg Stargard.

Bekanntmachung der öffentlichen  
Auslegung des Entwurfs der 4. Änderung 
des B-Planes Nr. 1 „Fichtenweg“  
der Stadt Burg Stargard
Die Stadtvertretung der Stadt Burg Stargard hat in der Sitzung 
am 12.12.2018 den Entwurf der Textsatzung zur 4. Änderung des 
B-Planes Nr. 1 „Fichtenweg“ der Stadt Burg Stargard, bestehend 
aus der Planzeichnung und der Begründung, gemäß § 2 Absatz 
2, § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 Baugesetzbuch zur Abstim-
mung mit den Nachgemeinden, Beteiligung der Öffentlichkeit 
und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange bestimmt.
Gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch erfolgt die Beteiligung der 
Öffentlichkeit mittels öffentlicher Auslegung und wird auch auf 
der Internetseite der Stadt Burg Stargard zur Verfügung gestellt.
Der überarbeitete Entwurf der 4. Änderung des B-Planes Nr. 1 
„Fichtenweg“ der Stadt Burg Stargard bestehend aus der Begrün-
dung als Textsatzung und der Anlage zur Begründung (Planteil) 
liegen in der Zeit

vom 28.01.2019 bis 04.03.2019
im Rathaus der Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, 17094 
Burg Stargard während folgender Zeiten:
Montag: 8:30 - 12:00 Uhr
Dienstag: 8:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: 8:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 8:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 8:30 - 12:00 Uhr
zur Einsichtnahme öffentlich aus.
Das Bauleitplanverfahren wird auf der Grundlage des § 2 Abs. 1 
i. V. m. § 1 Abs. 3 und § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt.
Während dieser Auslegungsfrist wird die Gelegenheit zur Stellung-
nahme zum Entwurf schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift gegeben.

Burg Stargard, den 12.12.2018

gez. Lorenz (Dienstsiegel)
Bürgermeister
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3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 
GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordent-
liche Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einsei-
tig deckungsfähig erklärt.

5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Auf-
wendungsansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu 
prüfen, ob innerhalb der Produktgruppe Mindererträge vor-
liegen, die zunächst zu kompensieren sind. Erst darüber hi-
nausgehende Mehrerträge können zur Deckung von Mehr-
aufwendungen verwandt werden.

Burg Stargard, 13.12.2018
gez. Jünger
Bürgermeister

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV 
M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am 05.12.2018 durch 
den Landrat des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte als 
Untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom 21.01.2019 bis 29.01.2019
während der Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus der 
Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, Zimmer 2.7 bereit.

gez. Jünger
Bürgermeister

Groß Nemerow

Jahresabschluss der Gemeinde  
Groß Nemerow für das Haushaltsjahr 2017
Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 06.12.2018 den 
Jahresabschluss 2017 angenommen und dem Bürgermeister 
vorbehaltlos Entlastung erteilt.
Entsprechend § 60 Abs. 6 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) erfolgt hiermit die öffentliche 
Bekanntmachung.
Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht sowie der ab-
schließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschus-
ses und des Rechnungs-prüfungsamtes liegen zur Einsichtnahme 
vom 21.01.2019 bis 29.01.2019 im Rathaus der Stadt Burg Star-
gard, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard, 1. Obergeschoss, 
Zimmer 2.7 zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Groß Nemerow, 06.12.2018

gez. Stegemann
Bürgermeister

Beschluss der Satzung über  
die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 4b „Feriendorf Tollenseheim“  
der Gemeinde Groß Nemerow
Die von der Gemeindevertretung Groß Nemerow in der Sitzung 
vom 06.12.2018 als Satzung beschlossene

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4b „Feriendorf 
Tollenseheim“

der Gemeinde Groß Nemerow
wird hiermit entsprechend §§ 2 und 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634) bekannt gemacht.
Die Satzung tritt mit Ablauf des 19.01.2019 in Kraft.

der Saldo der außerordentlichen Ein- 
und Auszahlungen auf 0 EUR

c) die Einzahlungen aus Investitionstä-
tigkeit auf 64.800 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstä-
tigkeit auf 65.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlun-
gen aus Investitionstätigkeit auf -200 EUR

d) der Saldo der Ein- und Auszahlun-
gen aus Finanzierungstätigkeit(Verä
nderung der liquiden Mittel und der 
Kredite zur Sicherung der Zahlungs-
fähigkeit) auf -37.300 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der 
Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 81.000 EUR.

§ 5
Hebesätze
Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die 
Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer 
in der Gemeinde Cölpin“ vom 22.11.2018 festgesetzt und werden 
hier nur nachrichtlich dargestellt.

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen 

Flächen (Grundsteuer A) auf 310 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 

auf 396 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 348 v. H.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 
1 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. 
des Haushaltsvorvorjahres betrug 2.395.047,24 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenka-
pitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 
beträgt 2.323.381,36 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 2.274.181,36 EUR

§ 8
Wertgrenzen
Nach § 4 Abs.12 GemHVO-Doppik sind Investitionen oder Investi-
tionsförderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 
10.000,00 EUR übersteigt.

§ 9
Regelungen zur Deckungsfähigkeit
1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden 

für gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-
Doppik erklärt.

2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für 
gegenseitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-
Doppik erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zu-
sammenhang stehenden Auszahlungen.
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Interessenten werden gebeten ihr Angebot bis zum 28.02.2019 
in einen verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Grund-
stücksausschreibung Krickow“ bei der Gemeinde Groß Nemerow, 
Bau- und Ordnungsamt, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard, 
einzureichen.

Ausschreibender
Stadt Burg Stargard
Ansprechpartner: Frau Hübner
Tel. 039603 25335

Lindetal

Jahresabschluss der Gemeinde Lindetal  
für das Haushaltsjahr 2017
Die Gemeindevertretung hat auf ihrer Sitzung am 11.12.2018 den 
Jahresabschluss 2017 angenommen und der Bürgermeisterin 
vorbehaltlos Entlastung erteilt.
Entsprechend § 60 Abs. 6 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) erfolgt hiermit die öffentliche 
Bekanntmachung.
Der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht sowie der ab-
schließende Prüfungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschus-
ses und des Rechnungsprüfungsamtes liegen zur Einsichtnahme 
vom 21.01.2019 bis 29.01.2019 im Rathaus der Stadt Burg Star-
gard, Mühlenstraße 30, 17094 Burg Stargard, 1. Obergeschoss, 
Zimmer 2.7 zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

Burg Stargard, 11.12.2018

gez. Kroh
Bürgermeisterin

Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung dazu 
ab diesem Tag in der Stadt Burg Stargard im Bau- und Ordnungs-
amt, Mühlenstraße 30 in 17094 Burg Stargard während folgender 
Zeiten:

Dienstag 8:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 8:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr
Freitag 8:30 bis 11:00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1-3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieses 
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Burg Stargard 
geltend gemacht worden ist.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 2 BauGB bezeichneten Vor-
schriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Burg 
Stargard geltend gemacht worden ist.
Beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 BauGB werden unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Stadt Burg Stargard geltend gemacht worden sind. Dabei ist 
der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Nach § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg- Vorpommern kann ein Verstoß gegen Verfahrens- und 
Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder auf Grund 
dieses Gesetztes erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jah-
res seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden.

Groß Nemerow, den 18.12.2018

gez. Stegemann (Dienstsiegel)
Bürgermeister

Verfahrensvermerk:
Diese Bekanntmachung erscheint am 19.01.2019 im amtlichen 
Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“.

Grundstücksausschreibung Krickow
Die Gemeinde Groß Nemerow schreibt nachstehendes Grund-
stück zum Höchstgebot aus:

Gemarkung Flur Flur-
stück

Lage/
Adresse

Nutzung Größe

Krickow 3 13 im Dorfe/
Lindenbogen

gem. Wohn-
bau-
fläche

62 m²

Orientierungswert: 2.200,00 Euro

Das Grundstück ist mit einer stillgelegten Trafostation bebaut, 
welche durch die E.dis Netz AG übergeben wird und in das Ei-
gentum des Erwerbers übergeht. www.pixabay.com
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Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 2. Änderung  
der erweiterten Abrundungssatzung Alt Käbelich der Gemeinde Lindetal

2. Änderung der erweiterten Abrundungssatzung Alt Käbelich der Gemeinde Lindetal

Hier: Aufstellungsbeschluss
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lindetal hat auf der Grundlage des § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 3 und § 3 Abs. 1 BauGB in der 
öffentlichen Sitzung am 11.12.2018 für den im anliegenden Übersichtsplan (Planzeichnung) gekennzeichneten Geltungsbereich die 
Aufstellung der 2. Änderung der erweiterten Abrundungssatzung Alt Käbelich der Gemeinde Lindetal als Textsatzung beschlossen.

Planziel:
Ziele der 2. Änderung der erweiterten Abrundungssatzung Alt Käbelich der Gemeinde Lindetal sind, dass die Abrundungsfläche 
(durch die Darstellung einer Einbeziehungsfläche) ein wenig vergrößert und die Errichtung von Nebengebäuden zugelassen wird.
Hierbei handelt es sich um die Geltungsbereichsgrenze der Satzung nördlich der Straße Wolfshofer Weg in der Flur 2, Gemarkung 
Alt Käbelich.
Der Beschluss vom 11.12.2018 wird hiermit gemäß § 2 des Baugesetzbuches BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 
November 2017, BGBl. I S. 3634 bekannt gemacht.

Alt Käbelich, den 11.12.2018

gez. Kroh
Bürgermeisterin (Dienstsiegel)

Verfahrensvermerk:
Diese Bekanntmachung erscheint am 19.01.2019 im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“ und im Internet auf der 
Seite der Stadt Burg Stargard.

Geoportal MV, www.gaia-mv.de, Stand: 06.03.2018

2. Änderung der erweiterten
Abrundungssatzung Alt Käbelich
der Gemeinde Lindetal

Anlage 1 zum
Aufstellungsbeschluss

Geltungsbereich

Maßstab: 1:2.000

Datum: 27.11.2018

Geltungsbereich der 1. Änderung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Lindetal hat in der Sitzung 
am 11.12.2018 den Entwurf der Textsatzung zur 2. Änderung der 
erweiterten Abrundungssatzung Alt Käbelich der Gemeinde Lin-
detal, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung, 
gemäß § 2 Absatz 2, § 3 Absatz 2 und § 4 Absatz 2 Baugesetz-
buch zur Abstimmung mit den Nachgemeinden, Beteiligung der 
Öffentlichkeit und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange bestimmt.
Gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch erfolgt die Beteiligung der 
Öffentlichkeit mittels öffentlicher Auslegung und wird auch auf 
der Internetseite der Stadt Burg Stargard zur Verfügung gestellt.
Der überarbeitete Entwurf der 2. Änderung der erweiterten Abrun-
dungssatzung Alt Käbelich der Gemeinde Lindetal bestehend aus 

der Begründung als Textsatzung und der Anlage zur Begründung 
(Planteil) liegen in der Zeit

vom 28.01.2019 bis 04.03.2019

im Rathaus der Stadt Burg Stargard, Mühlenstraße 30, 
17094 Burg Stargard während folgender Zeiten:

Montag: 8:30 - 12:00 Uhr
Dienstag: 8:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: 8:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 8:30 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag: 8:30 - 12:00 Uhr

zur Einsichtnahme öffentlich aus.
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4.
In Punkt 4.2 der Anlage 2 (Preisblatt) wird die Zahl „14,34“ durch 
die Zahl „20,05“ ersetzt.

5.
Nach Punkt 4 der Anlage 2 (Preisblatt) wird Punkt 5 neu eingefügt, 
die Nummerierung der nachstehenden Punkte wird entsprechend 
angepasst:

5. Entgelt für zusätzliche Schlauchlängen über 30 m
Für den Mehraufwand von zusätzlich auszulegenden Schlauch-
längen über 30 m hinaus wird bei der Abfuhr der Inhalte aus 
Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben ein Entgelt von  
0,96 € je angefangenen Meter berechnet.

6.
Nach Punkt 6 der Anlage 2 (Preisblatt) wird Punkt 7 neu eingefügt, 
die Nummerierung der nachstehenden Punkte wird entsprechend 
angepasst:

7. Entgelt für einen Havarieeinsatz
Für zusätzliche Fahrten im Havariefall (Entsorgungen außerhalb 
des Tourenplanes und der regulären Arbeitszeit des beauftragten 
Dritten) wird für die Abfuhr der Inhalte aus Kleinkläranlagen und 
abflusslosen Gruben zusätzlich eine Transportkostenpauschale 
von 503,55 € berechnet.

7.
In Punkt 12.2 der Anlage 2 (Preisblatt) wird „Pkt. 10.1“ durch „Pkt. 
12.1“ ersetzt.

8.
In Punkt 12.9 der Anlage 2 (Preisblatt) wird „Punkt 10.8“ durch 
„Punkt 12.8“ ersetzt.

II. Inkrafttreten
Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft.

Strasburg, 07.12.2017

Das Bauleitplanverfahren wird auf der Grundlage des § 2 Abs. 1 
i. V. m. § 1 Abs. 3 und § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt.
Während dieser Auslegungsfrist wird die Gelegenheit zur Stellung-
nahme zum Entwurf schriftlich oder während der Dienststunden 
zur Niederschrift gegeben.

Alt Käbelich, den 11.12.2018

gez. Kroh (Dienstsiegel)
Bürgermeisterin

Zweckverband für Wasserver-  
und Abwasserentsorgung Strasburg 

Zweckverband für Wasserver- und
Abwasserentsorgung Strasburg
- Der Verbandsvorsteher -

Bekanntmachung

7. Änderung der Allgemeinen Entsorgungs- 
bedingungen für Abwasser (AEB)  
des Zweckverbandes für Wasserver- und Abwasser-
entsorgung Strasburg vom 03.12.2007

Durch Beschlussfassung der Verbandsversammlung vom 
03.12.2018 wird folgende Änderung sowie die der Beschlussvor-
lage als Anlage beiliegende Kalkulation beschlossen:

I. Änderungen

Anlage 2 zu den „Allgemeinen Entsorgungsbedingungen für Ab-
wasser (AEB)“ des Zweckverbandes für Wasserver- und Abwas-
serentsorgung Strasburg (Preisblatt)
1.
In Punkt 3.1 der Anlage 2 (Preisblatt) wird die Zahl „33,00“ durch 
die Zahl „42,00“ ersetzt.

2.
In Punkt 3.2 der Anlage 2 (Preisblatt) wird die Zahl „7,57“ durch 
die Zahl „14,73“ ersetzt.

3.
In Punkt 4.1 der Anlage 2 (Preisblatt) wird die Zahl „33,00“ durch 
die Zahl „42,00“ ersetzt.

Entgelte für die Entsorgung  
von Schmutzwasser und Fäkalschlamm  
aus dezentralen Anlagen
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes für Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung Strasburg hat in ihrer Sitzung am 
03.12.2018 folgende Entgelte für die Entsorgung von Schmutz-
wasser und Fäkalschlamm aus dezentralen Anlagen beschlossen.

Die Entgelte ab 01.01.2019 betragen:
Entgelt für die Beseitigung von Schmutzwasser aus 
abflusslosen Sammelgruben
Grundpreis: jährlich 42,00 €/abflussloser Sammelgrube
Mengenpreis: je abgefahrenen m3 14,73 €

Entgelt für die Beseitigung von Fäkalschlamm aus Klein-
kläranlagen
Grundpreis: jährlich 42,00 €/Kleinkläranlage.
Mengenpreis: je abgefahrenen m3 20,05 €

Das aktuelle Preisblatt ist auf www.zvb-strasburg.de veröffentlicht.
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Herrn Bernhardt Gunter am 22.01. zum 70.
Herrn Kleim Hans-Joachim am 23.01. zum 85.

Gemeinde Cölpin
Frau Krämer Annaliese am 29.01. zum 85.
Frau Laase Waltraud am 08.02. zum 80.

Gemeinde Groß Nemerow
Herrn Lietz Reinhard am 24.01. zum 70.
Frau Herbst Doris am 28.01. zum 75.

Gemeinde Lindetal
Herrn Krause Gerd am 21.01. zum 75.
Herrn Disterheft Helmut am 21.01. zum 70.
Frau Hamann Jutta am 06.02. zum 80.
Herrn Lorenz Gerhard am 10.02. zum 70.
Herrn Dummann Heinz am 13.02. zum 80.

Stadt Burg Stargard
Frau Geyer Christel am 19.01. zum 85.
Frau Glaubitz Sieglinde am 19.01. zum 70.
Herrn Faeth Gerd-Michael am 20.01. zum 70.
Frau Biesecke Ursula am 30.01. zum 75.
Frau Rechel Gertrud am 31.01. zum 85.
Herrn Olwig Dietrich am 31.01. zum 80.
Frau Keck Anneliese am 02.02. zum 70.
Herrn Krage Wilfried am 04.02. zum 70.
Frau Brandt Brigitte am 09.02. zum 75.
Herrn Bonath Otto am 09.02. zum 70.
Frau Baltzer Christa am 11.02. zum 80.
Herrn Kallauke Christian am 11.02. zum 70.
Herrn Arndt Dieter am 13.02. zum 75.
Herrn Gründer Eckhard am 13.02. zum 75.
Frau Zelenski Elke am 14.02. zum 75.

Mit Beschluss der Stadtvertretung wurde die Satzung zur Rei-
nigung der Straßen und Wege für die Stadt Burg Stargard ein-
schließlich aller Ortsteile zum 01.01.2019 geändert.
Die Straßenreinigungssatzung regelt die Verantwortlichkeiten für 
die entsprechenden Pflichten zur Reinigung von Straßen, Geh-
wegen oder auch den Winterdienst.
Im Wesentlichen ergeben sich daraus Veränderungen für die An-
wohner folgender Straßen:
•	 Am Winkel
•	 An den Schanzen
•	 Bauhof

Hier wurden die Pflichten für den Winterdienst per Satzung auf 
die Stadt übertragen. Somit entfallen für die anliegenden Grund-
stückseigentümer die Pflichten der Schnee- und Glättebeseitigung 
sowie damit einhergehend auch die Verkehrssicherungspflichten.
Die Einordnung der einzelnen Straßen in die entsprechenden Rei-
nigungsklassen kann der beiliegenden Straßenreinigungssatzung 
entnommen werden.

Die dazugehörige Gebührensatzung ist ebenfalls in dieser Zeitung 
veröffentlicht und enthält die jeweils kalkulierten Gebührensätze 
der einzelnen Reinigungsklassen.

Straßenreinigungssatzung für Burg Stargard geändert!

Entsprechend Bundesmeldegesetz § 50 Abs. 2 erfolgt die Veröffentlichung der Altersjubiläen ab sofort ab dem 70. Geburtstag, jeder 
fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende.

Auf der Weihnachtsfeier der Ehrenabteilungen unseres Amtes, die 
wir im Dezember gemeinsam mit der Ehrenabteilung der Feuer-
wehr Innenstadt in Neubrandenburg durchführten, wurde Bilanz 
gezogen.

Wir können auch 2018 wieder auf eine erfolgreiche Arbeit mit 
den Senioren zurückblicken, so der Seniorenbeauftragte unseres 

Amtes. Höhepunkte waren u. a. die gemeinsame Reise unserer 
Ehrenabteilungen mit der Ehrenabteilung der Feuerwehr Neubran-
denburg nach Schwerin. Dort wurde das Landesfeuerwehrmuse-
um besichtigt und anschließend die Schlossfestspiele besucht. Im 
Sommer führten wir eine gemeinsame Veranstaltung mit Grillen in 
gemütlicher Runde im Gerätehaus Burg Stargard durch. In diesem 
Jahr wurden die Senioren unserer Ehrenabteilungen auch zum 
alljährlich stattfindenden Feuerwehrball eingeladen. 20 Senioren 
unserer Ehrenabteilungen nahmen an der Seniorenveranstaltung 
des Kreisfeuerwehrverbandes in Ulrichshusen teil. Einige unserer 
Senioren fuhren für ein Wochenende mit den Neubrandenburger 
Senioren nach Trassenheide. Alle diese Aktivitäten konnten auf 
Bildern nebenbei auf der Weihnachtsfeier noch einmal angesehen 
werden. Auch für das Jahr 2019 sind schon einige Veranstaltungen 
in Vorplanung. Besonders bedanken möchten wir uns bei den 
Bürgermeistern der Gemeinden, dem Amtsauschuss und der 
Verwaltung für die Unterstützung der Arbeit mit den Senioren in 
den Ehrenabteilungen der Feuerwehren.

Herbert Utikal
Pressewart

Ehrenabteilungen ziehen Bilanz

•	 Burgstraße
•	 Grabenstraße
•	 Hermann-Löns-Weg
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Veranstaltungen im Januar/ Februar 2019

Veranstaltung/Ort Tag Datum Uhrzeit Veranstalter
Tannenbaumverbrennung
Park Pragsdorf

Sa. 19.01. 17:00 Uhr Gemeinde Pragsdorf

Knutfest
Bürgerhaus Groß Nemerow

Sa. 26.01. 17:00 Uhr Kulturverein 
Groß Nemerow

Skatturnier
Gemeindezentrum Pragsdorf

So. 27.01. 13:00 Uhr Angelverein Pragsdorf e. V.

Malzirkel
Bürgerhaus Groß Nemerow

Di. 29.01. 17:30 Uhr Kulturverein 
Groß Nemerow

Treff der Landfrauen
Bürgerhaus Groß Nemerow

Mi. 30.01. 16:00 Uhr Kulturverein 
Groß Nemerow

Neujahrsempfang
Gemeindezentrum Pragsdorf

Fr. 01.02. 19:00 Uhr Gemeinde Pragsdorf

Malzirkel
Bürgerhaus Groß Nemerow

Di. 12.02. 17:30 Uhr Kulturverein 
Groß Nemerow

Treff der Landfrauen
Bürgerhaus Groß Nemerow

Mi. 13.02. 16:00 Uhr Kulturverein 
Groß Nemerow

Spielabend
Bürgerhaus Groß Nemerow
Anmeldung bis 01.02.2019

Sa. 16.02. 18:00 Uhr Kulturverein 
Groß Nemerow

Änderungen vorbehalten!

Höhenburg Stargard bietet schöne Räumlichkeit für Feierlichkeiten

Spiele für Groß und Klein abzugeben
Die Bibliothek hat in diesem Jahr eine Vielzahl von Gesellschaftsspielen in noch gutem Zustand kostenfrei abzugeben.
Ich würde mich freuen, wenn sie einen neuen Besitzer finden.

S. Schlüter

Sind Sie noch auf der Suche nach einer passenden Location 
für Ihre nächste Feierlichkeit, egal ob Firmenevent, gemütliche 
Familienfeier, ausgelassene Geburtstags- oder Hochzeitsparty?! 
Dann ist der Damenflügel auf der Höhenburg Stargard vielleicht 
genau das richtige dafür. Mit bis zu 40 Personen können Sie in 
ehrwürdiger Atmosphäre ungestört feiern und tanzen. Die Räum-
lichkeiten sind möbliert und zusätzlich mit Beamer und Leinwand 
ausgestattet. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte unter 039603 25351. Gerne ver-
einbaren wir auch einen Besichtigungstermin mit Ihnen, damit Sie 
sich selbst ein Bild von dieser schönen Location machen können.
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Grundschule „Kletterrose“

Weihnachtsbasar und -programm 2018

Unsere Weihnachtsprogramme vom 11.12.2018 sind vorbei. Wir 
übten Lieder, Gedichte und ein Theaterstück. Die Gäste saßen. In 
der geschmückten Turnhalle wurde es dunkel. Das Spiel begann.

Gebannt folgten die Zuschauer den gelungenen Vorstellungen und 
spendeten Applaus. Beim Weihnachtsbasar gab es wieder viele 
schöne, vor allen Dingen selbst hergestellte, „Schmuckstücke“ zu 
kaufen. Für jeden war etwas dabei. Waffeln, Kekse, Schokoobst, 
Grillwurst und Punsch wurden mit Appetit verspeist.

Lehrer und Schüler der 3. Klassen der Grundschule „Kletterrose“

Evangelische Kita

Advents- und Weihnachtszeit in der Johanneskita

Schon in der Adventszeit warteten viele Überraschungen auf die 
Kinder. Es wurden Plätzchen und Waffeln gebacken, Geschichten 
von der Märchenfee erzählt, ein Nikolausbesuch und die Kita 
festlich geschmückt. Jeden Montag fand eine Adventsandacht mit 
der Pastorin Frau Rauner und Dorothee statt. In dieser Andacht 
wurde die Weihnachtsgeschichte erzählt und ein Fenster geöffnet.
Am 18.12.18 fand unsere große Weihnachtsfeier statt. Die großen 
Vorschulkinder haben die Weihnachtsgeschichte vorgespielt. Es 
gab ein schönes weihnachtliches Frühstück in den Gruppen. An-
schließend führten die Eltern mit selbstangefertigten Requisiten 
ein Märchen auf. Auch der Weihnachtsmann besuchte uns an 
diesem Tag.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an den Weihnachtsmann, 
die Märchenfee und alle Schauspielern.

Allen Kindern und Eltern ein gesundes neues Jahr

die Mitarbeiter

Regionale Schule

Soziale Verantwortung in der Schule lernen

Als am 5. Dezember 2018 in der Regionalen Schule Burg Stargard 
der Weihnachtsmarkt mit Weihnachtscafé, Bastelständen, Musik 
und viel weihnachtlicher Vorfreude stattfand, waren fast unsicht-
bar, aber mit großem Eifer die Weihnachtswichtel der Klasse 7a 
am Werk, zeitweise verstärkt von Schülerinnen der 10. Klasse.

Ihr Ziel war es, die Aktion der Pluspunkt-Apotheke in Neubran-
denburg zu unterstützen, in deren Rahmen Weihnachtspäckchen 
für Kinder gesammelt und über die Neubrandenburger Tafel e.V 
verteilt werden.
Für diese selbstgestellte Aufgabe erhielten sie von zahlreichen 
Schülerinnen und Schülern der Schule Sachspenden, die liebevoll 
einsortiert und verpackt wurden. Dabei wurde allen einmal mehr 
klar, dass es nicht für jedes Kind selbstverständlich ist, eine Viel-
zahl heißbegehrter Geschenke unter dem Weihnachtsbaum zu 
finden. Dieser Gedanke beflügelte die fleißigen Helfer, als es galt 
den überwältigenden Berg an vielfältigen Gaben für Kinder aller 
Altersgruppen in zusätzlichem Einsatz nach Unterrichtsschluss 
in schöne Päckchen zu verwandeln.

Im Ergebnis können sie stolz sein auf 74 Weihnachtspäckchen, 
die beeindruckend den Baum in der Apotheke fast versteckten. 
Und wir können stolz sein auf die Schülerinnen und Schüler, die 
verstanden haben, dass Weihnachten für alle auch bedeutet, an-
deren zu helfen und von dem, was man selbst besitzt, abzugeben.
S. Eskaf
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Dorfclub Dewitz e. V.

Märchenaufführung „Hänsel und Gretel“

Am 08.12.2018 organisierte der Dorfklub Dewitz e.V. eine Weih-
nachtsfeier für Kinder sowie am 09.12.2018 für Erwachsene. Lange 
vorher wurde geprobt, gehämmert und gebastelt, um in Dewitz 
die Tradition einer Märchenaufführung zum 22. Mal fortzusetzen. 
An zwei Spieltagen verfolgten 26 Kinder und 89 Erwachsene 
begeistert die Märchenaufführung „Hänsel und Gretel“.

Auch in diesem Jahr wurden Kinder aus dem Publikum miteinbe-
zogen, die als Waldvögel verkleidet die Brotkrümel wegpickten und 
später Hänsel und Gretel den Weg nach Hause geleiteten. Das 
Publikum war begeistert und spendete viel Applaus. Wie jedes Jahr 
nahmen die Kinder nach der Bescherung die Bühnendekoration 
in Beschlag. Sie spielten im Hexenhaus, rührten in den Töpfen, 
probierten Lebkuchen, versteckten sich im Backofen oder im Stall.
Der Dorfklub Dewitz sagt allen Mitwirkenden, Helfern und Spon-
soren ein großes Dankeschön.

Doris Pioch
Dorfklub Dewitz e.V. 

Seniorenverein Cölpin e. V.

Rückblick auf die Weihnachtsfeier der Senioren

Die Weihnachtsfeier war für die Senioren wieder ein Höhepunkt.
Die Frauen vom Vorstand haben die Tische dekoriert, der Raum 
hat eine weihnachtliche Atmosphäre ausgestrahlt.
Die Senioren haben bei Kaffee und Kuchen eine nette musikali-
sche Begleitung genossen und anschließend wurde kräftig ge-
sungen.
Ein Dankeschön möchte ich an alle fleißigen Helferinnen schicken.

Allen Mitgliedern des Vereins wünsche ich für das neue Jahr alles 
Gute, viel Glück und Zufriedenheit.

Ursula Jäger

Marie Hager-Kunstverein-Burg Stargard e. V.

Weitere Hager-Gemälde restauriert

Die Unterstützung beim Bewahren und Erhalten der Hager-Kunst-
werke ist eine Aufgabe des Vereins. Dank der Förderung des 
Landkreises und privater Geldgeber konnten wir der Restauratorin 
Anke Fabian aus Neustrelitz den Auftrag erteilen, zwei weitere Ge-
mälde zu restaurieren. Zunächst wurde das s. g. Doppelgemälde 
(Marie Hager hatte Vorder- und Rückseite bemalt; wir berichteten 
darüber) „Weg im Schnee“ und „Lübeck“ in Angriff genommen. 
Anschließend beschäftigte sich Frau Fabian mit dem Gemälde 
„Schloss Runkel an der Lahn“.
Eine Restaurierung ist stets ein zeitaufwendiger Prozess. So 
mussten neben der Reinigung u. a. Abplatzungen und Fehlstellen 
ergänzt werden sowie Trocknungsphasen eingehalten werden.

Kurz vor Weihnachten 2018 kam es auf der Burg zur Rückgabe des 
restaurierten Gemäldes „Schloss Runkel an der Lahn“. Wir danken 
allen Sponsoren, besonders Frau Adele Krien vom Landkreis, für 
die finanzielle Hilfe bei diesem Projekt. Zur Wiedereröffnung der 
Galerie im Marie-Hager-Haus im Frühjahr werden auch diese 
Bilder gezeigt. Seien Sie gespannt.

Kulturverein Rowa

Der Kulturverein Rowa e. V. möchte sich auf diesem Wege recht herzlich 
für die Spende vom Gewerbeverein Burg Stargard und den spendenfreudigen 
Burg Stargardern anlässlich des Weihnachtsmarkters 2018 bedanken.

Das Geld wird zu 100% in die Errichtung unseres Spielplatzes investiert. 
Auch in meiner Funktion als Bürgermeister möchte ich mich für diese tolle 
Unterstützung bedanken.

Mario Borchardt

Wir sagen 
Danke!
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Neubrandenburger Stadtwerke

Die Neubrandenburger Stadtwerke GmbH ist nach der Stadt 
Neubrandenburg nun auch in mehreren Umlandgemeinden der 
Stromversorger, der die meisten Haushalte mit Strom beliefert. 
Das sind die Gemeinden Blankenhof, Holldorf, Neuenkirchen, 
Trollenhagen, Woggersin und Wulkenzin.
Laut Energiewirtschaftsgesetz hat neu.sw damit seit dem 1. Januar 
2019 für zunächst drei Jahre auch die Grundversorgungspflicht 
mit Strom in diesen Gebieten.

i. A. Steffi Schwabbauer
Pressesprecherin
Neubrandenburger Stadtwerke GmbH
John-Schehr-Straße 1
17033 Neubrandenburg
steffi.schwabbauer@neu-sw.de
Tel. +49 395 3500-150
Fax +49 395 3500-118

neu.sw neuer Grundversorger in Neubrandenburger Umlandgemeinden

IMMOBILIEN
MAKLER

2016

DEUTSCHLANDS 
GRÖSSTE MAKLER

BEWERTUNG

NEUBRANDENBURG

WIR BIETEN IHNEN FÜR DEN VERKAUF IHRES HAUSES 
EINE TOP PRÄSENTATION

Büro Neubrandenburg: 4. Ringstrasse 429 • Tel.: 0395 5706669 • www.horn-immo.de

BAU-SERVICE · Simone Marx · Telefon: 0171 - 4715474
Burg Stargard

BADSANIERUNG AUS EINER HAND

VON DER PLANUNG BIS ZUR ENDREINIGUNG
Beratung
Planung
Abriss und Entsorgung
Um- und Ausbau

Installation: Heizung, Sanitär, 
Elektro, Lüftung
Fliesenarbeiten
Montage - Badausstattung
Endreinigung

(Seit 1995)

Beratungsstellenleiter Reinhard Wichmann
Am Sannbruch 20, 17094 Burg Stargard
Telefon: (039603) 27 082Röbeler Straße 9 · 17209 Sietow · Telefon: 03 99 31/5 79-0

Fax: 03 99 31/5 79-30 · j.teidge@wittich-sietow.de · www.wittich.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner 

JöRg TeIdge
Telefon: 0171/9 71 57 33

WeRBUNg die ankommt
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Wir brauchen Verstärkung!
Wir bieten neue Arbeitsplätze im BURGHOTEL STARGARD - direkt 

auf der mittelalterlichen Höhenburg Stargard in Burg Stargard!

1. Küchenhilfe / Rezeption / Vertretung Zimmerservice
Aufgabe: nach dem Frühstück - Geschirr, Küche und Frühstücksräume 
reinigen, An- und Abreise und Bearbeitung der Buchungen an der 

Rezeption, Urlaubsvertretung beim Zimmerservice,  
Wenn Sie Freude daran haben – auch gern Zubereitung Frühstück.  

Arbeitszeit: 30 h oder 40 h pro Woche

2. Alternativ – nur Küchenhilfe
Aufgabe: nach dem Frühstück - Geschirr, 

 Küche und Frühstücksräume reinigen
Arbeitszeit: je nach Möglichkeit, ab 49 h/Woche (Minijob)

von 10 bis 14:30 Uhr – Ideal für junge Rentnerinnen…

3. Mitarbeiterin im Service
Aufgaben: Zimmerservice, Zubereitung Frühstück.

Arbeitszeit: 30 h/Woche.
 Gern vom Fach, aber auch Quereinsteiger sind herzlich willkommen.

Arbeitsbeginn: März, April, spätestens ab Mai 2019

Wir sind ein Hotel Garni, kein Gastronomiebetrieb!  
Wenn Sie wie wir von Herzen gern Gastgeber sind, melden Sie sich 

gleich jetzt, möglichst bis Ende Januar 2019 bei uns.

Ansprechpartnerin: Annegret Saß | ( 0171 -6063340
* post@burghotel-stargard.com

Zu Gast im schönsten
Mittelalter unserer Zeit – 
im BURGHOTEL STARGARD

Unser Burghotel befindet sich in einem der historischen Gebäude, 
direkt in der Burganlage. Liebevoll restauriert, bietet unser Hotel 
eine einmalige mittelalterliche Atmosphäre. Die Hofstuben und Ge-
mächer sind mit eigens für unser Hotel angefertigten mittelalterli-
chen Möbeln eingerichtet und haben alle eine wunderbare Aussicht 
in die Burganlage und deren Umgebung. Natürliche Baustoffe wie 
Holz, Stein und Lehm, sorgen für ein gesundes Klima, das unsere 
Gäste sehr schätzen. Ebenso wie den „himmlischen Burgfrieden“ 
in der Nacht. Wir haben das Hotel im Mai 2015 übernommen und 
am 1. Juli 2015 nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder 
eröffnet. Innerhalb eines halben Jahres waren wir das am besten 
bewertete Hotel der Region. Inzwischen besuchen uns Touristen 
aus der ganzen Welt, kommen wieder und heiraten auf unserer 
Burg. Die Gäste lieben uns! Sie sind begeistert von unserem schö-
nen Hotel, dem ganz persönlichen Service, aber natürlich auch 
von der gut erhaltenen und gepflegten Burganlage ringsherum.
Wenn Sie von Herzen gern Gastgeber sind, freuen wir uns auf 
Ihre baldige Bewerbung!
Freuen Sie sich auf eine Arbeitsmöglichkeit an einem besonderen 
Ort, mit zufriedenen Gästen und einem netten Team. Wichtig – wir 
haben keinen Gastronomiebetrieb, so dass keine Abendschichten 
notwendig sind. Vernünftige Arbeitszeiten, die wir möglichst an Ihre 
persönlichen Umstände  und Bedürfnisse anpassen, regelmäßige 
freie Tage und zusammenhängende Urlaubstage sind für uns eine 
Selbstverständlichkeit. Wenn Sie Interesse an einer Arbeitsmög-
lichkeit in unserem Burghotel inmitten der Burg Stargard haben, 
melden Sie sich bitte unter den oben genannten Kontaktdaten so 
schnell als möglich. Unter dem Motto „Man kann alles lernen!“ 
finden wir Wege und Möglichkeiten, die zu Ihnen passen.

Wir freuen uns auf Sie!
Annegret Saß
Inhaberin BURGHOTEL STARGARD

- Anzeige -

Einwohnersprechstunde am 25.01.2019
15.00 – 17.00 Uhr mit Stadtvertreter Dieter Lips im Hotel Zur Burg  
jetzt im Gasthof „Zur Linde“, Marktstraße 9
Die Wählergruppe Stargard 2030 benötigt Ihre Hinweise, 
Vorschläge und Kritik – Trauen Sie sich!

- Anzeige -

Wählergruppe

Stargard
2030

Vormerken:  Kommunalwahl am 26. Mai 2019
Merken:  Stargard 2030 = beste Wahl

Kruseshofer Str. 18 • Neubrandenburg •     0395/776 88 63 • www.kfz-dahl.de% Foto: pixabay.com

Sie erhalten die Zeitung nicht? 
Bitte melden Sie sich unter folgender anschrift:
linuS Wittich Medien Kg | d-17209 Sietow | röbeler Str. 9
herr a. grzibek | telefon: 039931 5 79 31 | telefax: 039931 5 79 30
e-Mail: vertrieb@wittich-sietow.de


